
Ablauf von Programmakkreditierungsverfahren seit 2018 

Programmakkreditierungen für jeden Studiengang als zweistufiges Verfahren: 
1. Begutachtung 2. Akkreditierung 

 

 

Vor-Ort-Begehung m. GutachterInnen 

erstellt Selbstreport, 
Studierendenvertretung ist zu beteiligen 

Umsetzung eventueller Auflagen 

Prüfung der Auflagenerfüllung 

Gutachten zu inhaltlich-fachlichen Kriterien 

Zusammenstellung von Prüfbericht u. Gutachten zum 
Akkreditierungsbericht 

Agentur erstellt Prüfbericht zu formalen 
Kriterien 

Beantragt Akkreditierung beim Akkreditierungsrat (AR) mit 
Selbstbericht und Akkreditierungsbericht 

Entscheidung des AR, ggf. mit Auflagen 

Universität 

Nachrei-
chungen zur 
Vermeidung 
von Auflagen 

möglich 

Universität 

Universität 

-24 Monate 

 

 

 

 

-15 Monate 

 

 

 

-8 Monate 

 

 

 

-6 Monate 

 

 

Akkreditierung 

 

 

+12 Monate 


